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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1972

Norm

StGB §88 Abs2 B1

Rechtssatz

Verneinung schweren Verschuldens

a) bei Durchführung des Einbiegemanövers in die Bundesstraße von links trotz Annäherung anderer, noch erheblich

entfernter (fünfundvierzig Meter) vorrangberechtigter Fahrzeuge (§ 19 Abs 4 StVO),

b) bei Einhaltung einer um 20 km/h zu hohen Annäherungsgeschwindigkeit des auf der Bundesstraße fahrenden

Verkehrsteilnehmers (§ 20 Abs 2 StVO).
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